
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankfurt, den 12.07.2023 

 

Erläuterungen zum Positionspapier der DGI „Infektiologie in der stati-
onären Versorgung“ 
 
 
Liebe Mitglieder der DGI,  
 
zum Positionspapier der DGI „Infektiologie in der stationären Versorgung“ 
vom 5. Mai 2023 haben uns einige Anfragen von Mitgliedern erreicht. Des-
halb möchten wir hier einige Aspekte des Papiers noch einmal näher erläu-
tern und möglicherweise aufgetretene Missverständnisse ausräumen.  
 
 
Intention des Papiers 
Die zentrale Absicht der Stellungnahme war es, die Infektiologie in der Dis-
kussion um die anstehende Krankenhausreform zu positionieren. Hierbei 
ging es vor allem darum, die Eigenständigkeit der Infektiologie als medizi-
nische Fachdisziplin hervorzuheben. Mit der neuen Facharztbezeichnung 
für Innere Medizin und Infektiologie erfolgte hierzu ein wichtiger Schritt, der 
jedoch auch noch in der Struktur des Krankenhaussystems seine Entspre-
chung finden muss. Da die Infektiologie nicht über eigene Prozeduren ver-
fügt, muss eine solche Definition im Wesentlichen über die Beschreibung 
der klinischen Tätigkeit erfolgen.  
 
 
Definition einer Leistungsgruppe 
In der Diskussion zur Krankenhausreform spielt der Begriffe „Leistungs-
gruppe“ eine zentrale Rolle. Hierunter werden im Wesentlichen medizini-
sche Fachgebiete verstanden, die zum Teil weiter aufgefächert werden. 
Zum Zeitpunkt, an dem das Positionspapier abgefasst wurde, war eine ei-
gene Leistungsgruppe Infektiologie von Seiten der politisch Verantwortli-
chen nicht geplant. Als zentrale Diskussionsgrundlage diente der Kranken-
hausplan von Nordrhein-Westfalen. Darin sind 60 Leistungsgruppen be-
nannt, nicht jedoch die Infektiologie. Ohne eigene Leistungsgruppe würde 
es sehr schwierig bis unmöglich, für die Infektiologie eine ausreichende öko-
nomische Basis innerhalb des Krankenhaussystems zu etablieren. Aus die-
sem Grund musste die Aufnahme einer Leistungsgruppe Infektiologie in die 
Pläne der Krankenhausreform das wichtigste Ziel unserer Bemühungen 
sein.  
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Eine zentrale Aufgabe von Infektiologen ist die (Mit-)Behandlung von Pati-
enten mit komplexen Infektionserkrankungen. Deshalb wird im Positionspa-
pier besonders der Ausbau der infektiologischen Strukturen in den Kliniken 
der Maximalversorgung („Level 3“) hervorgehoben.  
 
 
Übergangsfristen 
Für die Versorgung von Patienten mit Infektionskrankheiten entsprechend 
dem Strategiepaper wird in den nächsten Jahren eine große Zahl von fach-
lich qualifizierten Infektiologen benötigt, sowohl von Fachärzten für Innere 
Medizin und Infektiologie als auch von Fachärzten mit Zusatzbezeichnung 
Infektiologie. Dies bedarf großer Anstrengungen in der Weiterbildung und 
der Nutzung der Expertise aller vorhandenen Ärztinnen und Ärzte mit infek-
tiologischer Weiter- und Fortbildung (Fachärzte mit ZWB Infektiologie, Anti-
biotic Stewardship Experten).  

Im Papier wurde eine Übergangsfrist von 8 Jahren genannt. Eine konkrete 
zeitliche Planung erscheint notwendig für eine gesicherte strukturelle Etab-
lierung der Infektiologie. Es ist ein ambitioniertes, aber nicht unmögliches 
Unterfangen, in diesem Zeitraum eine ausreichende Zahl von Infektiologen 
weiterzubilden. Da der Facharzt für Infektiologie aber gerade erst etabliert 
wurde bzw. in einigen Landesärztekammern noch eingeführt wird, ist es 
sehr schwierig, die Entwicklung der Weiterbildungszahlen in den nächsten 
Jahren vorauszusagen. Die Projektionen im Papier beruhen auf den zum 
jetzigen Zeitpunkt bestmöglichen Abschätzungen. 
In Diskussionen nach der Veröffentlichung des Positionspapiers wurde eine 
Übergangszeit von 8 Jahren vielfach als problematisch und als zu kurz an-
gesehen. Deshalb werden wir in einer Neufassung des Positionspapiers auf 
die Nennung einer konkreten Frist verzichten. 
 
Aufgrund der derzeitigen und absehbaren Personalsituation in der Infektio-
logie werden qualifizierte und erfahrene Kolleginnen und Kollegen dringend 
benötigt, die den Bereich ABS kompetent vertreten. Wir gehen fest davon 
aus, dass diese Personen ihre Funktionen behalten werden („Bestands-
schutz“), und wir werden uns aktiv dafür einsetzen, falls dies notwendig wer-
den sollte. 
 
 
 
Mit besten Grüßen,  
 
 
 
 
Ihre Maria Vehreschild 
Vorsitzende der DGI 
 
 


